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L Einleitung

Das schweizerische Sozialversicherungssystem kennt
keine eigenständige Pfl egeversicherung, sondern ver-
schiedene Pfl egeversicherungsleistungen, welche im
Zusammenhang mit der Angehörigenpflege bean-
sprucht werden können.

ll. Pflegeentschädigung

Angehörige erbringen regelmässig Pfl egeleistungen,
die im Rahmen der Heilungskostenversicherung ge-

deckt sind. Da Angehörige keine anerkannten Leis-
tungserbringer sind, besteht iedoch keine Leistungs-
pflicht. Die ieweiligen Sozialversicherungszweige
sehen ausnahmsweise eine Leistungspflicht für An-
gehörigenpfl egeleistungen vor:

- Gegenüberder Invalidenversicherungbesteht ein
Anspruch auf einen lntensivpflegezuschlag, wenn
Eltern behinderungsbedingt Grund- und Behand-
lu ngspflegelei\t u ngen oder dauerhaft Überwa-
chungsleistungen erbringen.r An Eltern delegier-
bare Pflegeleistungen sind demgegenüber im
Rahmen der Geburtsgebrechensversicherung
nicht gedeckt.,

- [m Anwendungsbereich der Unfallversicherung
werden Pfl eSeleistungen der Angehörigen ermes-
sensweise entschädigt, sofern es sich dabei um
eigentliche medizinische Pflegeleistungen han-
delt.i Der seit dem 1. Januar 2017 in Kraft belind-
liche Art. 18 Abs. 2 lit. b UVV sieht vor, dass die
obligatorische Unfallversicherung auch einen
Beitrag für nicht medizinische Hilfe, welche von
nicht anerkannten Leistungserbringern erbracht
wird, gewähren kann.

- Im Rahmen der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung, welche auch für Unfälle und Ge-

burtsgebrechen subsidiär teistungspflichtiS ist,
besteht keine gesetzliche Entschädigungspfl icht
für versicherte Pflegeleistungen, welche von An-

I Vgl. Art. :|9 IVV
2 Vgl. B(;li 136 V 209 E.7 und 10

3 Vgl. Art. 18 Abs. 2lit. a UVV.

gehörigen erbracht werden. Praxisgemäss ist der
Krankenversicherer leistungspfl ichtig, wenn An-
gehörige, die selber anerkannte Leistungserbrin-
ger und selbstständig erwerbend sind, die versi-
cherten Leistungen erbringen. Es genügt aber
nicht, dass der pflegende Angehörige die materiel-
len Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, dieser
muss über eine Abrechnungsnummer verfügen.{
Keine Umgehung des Zulassungserfordernisses
stellt auch die Anstellung von pflegenden Ange-
hörigen, die nicht im Besitz eines Pflegefachdip-
loms sind, durch eine zugelassene Spitex-Organi-
sation dar.s Im Gegensatz zur Unfallversicherung
dürfen angestellte Angehörige aber nur Grund-
pf'lege, nicht aber auch Behandlungspflege ausfüh-
ren.6 Pflegende Angehörige dürfen auch dann
nicht f ür behandlungspfl egerische Verrichtungen
angestellt werden, wenn die Pflegesituation stabil
bzw. nicht komplex ist.7

Das kantonale Recht entscheidet, ob für Angehö-
rigenpfl egeleistungen eine Vergütung f ür Krank-
heits- oder Behinderungskosten gemäss Art. 14

ELG vorbehaltlos oder erst beim Nachweis einer
dauerhaften und wesentlichen Erwerbseinbusse
beim pflegenclen Angehörigen gewährt wird.8 Die
meisten Kantone machen die ergänzungsleis-
tungsrechtliche vergütung vom Eintritt einer dau-
ernden und erheblichen Erwerbseinbusse abhän-
gig. Eine Erwerbseinbusse von 10olo ist erheblich;e
ein Ausfall von lediglich fünf Arbeitstagen be-
gründet noch keine dauernde Erwerbseinbusse.ro
Die l'rage, ob und allenfalls in welchem Ausmass
die Familienangehörige ohne die Pflege einer

4 Vgl. Urteil Bundesgericht K 141/06 und K 145/06 vom
10. Mai 2007 E. 5.2.

5 Vgl. Urteil Bundesgcricht K 156/04 vom 2l. Juni 2006
t.. 1.2.

6 Vgl. Urteil Bundesgericht9C 59712007vom 19. f)ezem-
ber 2007 E. 5.2.

7 VSl.llcL 1.15 V 16l E.5.
8 VUl. Art. I.1Abs. l lit. b ELG.
9 Vgl. Urteile Bundesgericht9C 8-1/2009vom l0.August

2009 (l'flege durch Mutter), 8C 77312008 vom 11. Feb-

ruar 2009 ( Pflege durch Enkelin) und8C 22712Oo7 vom
23. November 2007 (Pflcge durch Schwester).

l0 Vgl. Urteil Bundesgericht P 18/06 vom 25.O1.2OO7 E-.4

und SVR 1998 EL Nr. 10 S. 25.
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tirwerbstätigkeit nachgegangen wäre, ist mit
Rücksicht auf die persönlichen, familiären, wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnisse unter Be-
rücksichtigung des Umfangs der zu leistenden
Pflege zu beurteilen.ll Das Bundesgericht hat in
einem neueren Entscheid festgestellt, dass die un-
terhaltsrechtliche Rechtsprechung analog heran-
gezogen werden kann, wenn zu beurteilen ist, ob
ein Elternteil, würde er die Betreuungs- und Pfle-
geleistungen nicht ausführen, einer bloss teilwei-
sen oder einer vollumfänglichen llrwerbsarbeit
nachgehen würde.12

I ll. Hitftosenentschädigung

Betreuungsbedürftige Personen haben Anspruch auf
eine Hilflosenentschädigung. Eine solche kennen
AHV, Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung.
Der Anspruch entsteht bei Eintritt einer Hilflosigkeit.
E ine Person gilt gemäss Art. 9 ATSG als hilflos, wenn
sie wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für
alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe
Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf.
Die spezifi schen Ausführungsbestimmungen erwäh-
nen weitere Hilfeleistungen, etwa die lebensprakti-
sche Begleitung, als anspruchsbegründend.

Die alltäglichen Lebensverrichtungen betref fen
sechs Bereiche:

- Ankleiden und Auskleiden (inkl. des allfäUigen
Anziehens oder Ablegens der Prothese),

- Aufstehen, Absitzen und Abliegen (inkl. Ins-Bett-
Gehen oder Verlassen des Bettes),

- Essen (Nahrung ans Bett bringen, Nahrung zer-
kleinern, Nahrung zum Mund führen, Nahrung
pürieren und Sondenernährung),

- Körperpflege (Waschen, Kämmen, Rasieren, Ba-

den/Duschen),
- Verrichten der Notdurft (Ordnen der Kleider, Kör-

perreinigung/Überprüfen der Reinlichkeit, unüb-
liche Art der Verrichtung der Notdurft) und

- Fortbewegung (in der Wohnung, im Freien, Pflege
gesellschaftlicher Kontakte).

Für die Hilfsbedürftigkeit in einer Lebensverrich-
tung mit mehreren Teilfunktionen genügt es, wenn
die versicherte Person bei einer dieser Teilfunktionen
re8elmässig in erheblicher Weise auf Dritthilfe ange-
wiesen ist. Wer diese Dritthilfe erbringt, ist unerheb-
lich. Die Hilfl osenentschädigung wird insbesondere
auch dann erbracht, wenn nahe Angehörige die
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erforderliche Hilfe erbringen. Die Bemessung der
Hilflosenentschädigung richtet sich in der AHV, der
Invaliden- und der Unfallversicherung nach densel-
ben Kriterien, unterscheidet sich aber betragsmässig.
Unterschieden wird zwischen der Hilflosigkeit
schweren, mittleren oder leichten Grades. Die iewei-
ligen Sozialversicherungszweige sehen unterschied-
liche Beträge für die verschiedenen Hilflosigkeits-
grade vor.

lV. Assistenzbeitrag

Mit dem per 1. Januar 2012 eingeführten Assistenz-
beitrag soll dem Versicherten eine eigenverantwort-
liche und selbstbestimmte Lebensführung ermög-
licht bzw. sollen Heimaufenthalte solange wie
möglich verhindert werden.i3 Die versicherte Person
hat nur Anspruch auf einen Assistenzbeitrag, wenn
ihr Hilfebedarf zur Anstellung einer oder mehrerer
Assistenzpersonen für mehr als drei Monate führt.1{
Folgende Hilfeleistungen sind gemäss Art. 39c IVV
vergütungsfähig:

alltägliche Lebensverrichtungen (Ankleiden, Aus-
kleiden, Aufstehen, Absitzen, Abliegen, Essen,

Körperpfl ege, Verrichten der Notdurft),
- Haushaltsführung (Haushaltsf ührung, administ-

rative Aufgaben, Ernährun8, Wohnungspflege,
Einkauf und weitere Besorgungen sowie Wäsche-
und Kleiderpflege),

- gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung
(Hobbys, Pflanzen/Haustiere, Lesen, Radio/TV,
Sport, Kultur, Besuch von Anlässen),

- Erziehung und Kinderbetreuung,

- Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamt-
lichen Tätigkeit,

- berufliche Aus- und Weiterbildung,
- Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulä-

ren Arbeitsmarkt, wozu Tätigkeiten im geschütz-
ten Rahmen in Werk- oder Tagesstätten und der
Besuch von Weiterbildungen bei Behindertenor-

Sanisationen nicht zu zählen sind,
- Überwachung während des Tages und
- Nachtdienst.

Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag steht
grundsätzlich nur Versicherten zu, denen eine Hilf-
losenentschädigung der IV ausgerichtet wird, die zu
Hause leben und die volliährig sind.ls Die Bezüger
einer Hilflosenentschädigung der Unfall- bzw. der
Militärversicherung oder der AHV sind demgegen-
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11 Vgl. Urteil Bundesgericht 8C_77312008 vom 11. Februar
2009 E. 5.2.

l2 V8l. Urteil Bundesgericht 9C 12212019 vom 11. Juni
2019 F. 3

13 Vgl. Art. la lit. c lVc.
14 Vgl. Art.39d IVV.
15 Vgl. Art.42q*k'Abs. I IVG
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über nicht anspruchsberechtigt. Das Bundesgericht
qualifiziert diese Ungleichbehandlung nicht als ver-
fassungswidrig.l6

Als Assistenzperson anerkannt sind natürliche
Personen, die vom Versicherten im Rahmen eines
Arbeitsvertrages angestellt sind und weder mit ihm
verheiratet bzw. in gerader Linie verwandt sind noch
mit ihm in eingetragener Partnerschaft leben oder
mit ihm eine faktische Lebensgemeinschaft füh-
ren.t7 Andere Angehörige sind demgegenüber als
Assistenzpersonen anerkannt. Der Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag ist folglich sehr stark einge-
schränkt, nicht zuletzt deshalb, weil in gerader Linie
verwandte Angehörige und Ehegatten bzw. Le-
benspartner der pflegebedürftigen Person, welche
zur Hauptsache die Betreuung und Pflege überneh-
men, ausgeschlossen sind und alle versicherten Per-
sonen, welche die Hi[flosenentschädigung nicht von
der Invalidenversicherung erhalten, von vornherein
nicht anspruchsberechtigt sind.

V. Betreuungsgutschriften

Versicherte, welche Verwandte in auf- oder absteigen-
der Linie oder Geschwister mit einem anerkannten
Anspruch auf eine Hilfl osenentschädigunS der AHV,
der lV, der Unfall- oder der Militärversicherung für
mindestens mittlere Hilflosigkeit betreuen, haben
Anspruch auf Anrechnung einer Betreuungsgut-
schrift, wenn sie die betreuten Personen für die Be-

treuung leicht erreichen können.r3

Das Erfordernis der leichten Erreichbarkeit ist ins-
besondere dann erfüllt, wenn die Betreuungsperson
nicht mehr als 30 km entfernt von der betreuten Per-

son wohnt oder diese innert einer Stunde erreichen
kann. Als Angehörige gelten abschliessend Urgross-
eltern, Grosseltern, Eltern, Schwiegereltern, Ehegat-
te, Geschwister, Kinder, Stiefkinder und Enkelkinder.
Die Betreuungsgutschrift entspricht dem Betrag der
dreifachen minimalen jährlichen Altersrente und
wird auf dem individuellen Konto des betreuenden
Angehörigen gutgeschrieben.

Selbst wenn helfende Angehörige über einen län-
geren Zeitraum Betreuungsgutschriften erhalten,
wird dadurch der Erwerbsausfall bis zum Erreichen
des ordentlichen Rentenalters nicht ausgeglichen.
Zudem wird den betreuenden und pflegenden Ange-
höri8en als FolSe der Betreuungsgutschriften im bes-
ten Fall die maximale Altersrente gewährt, welche
ihrerseits nicht existenzsichernd ist.

Vl. Kantonate Beiträge

Diverse Kantone und Gemeinden richten betreuen-
den und pflegenden Angehörigen Beiträge aus. Die
Mehrheit dieser Beiträge ist als finanzielle Anerken-
nung konzipiert, in dem eine Pauschale pro Tag oder
pro Monat an die Angehörigen ausbezahlt wird. Die-
se Pauschalen liegen in der Regel zwischen 20 und
30 Franken pro Tag. Dadurch werden weder der Er-

werbsausfall noch die Nachteile einer schlechten
sozialen Absicherung abgedeckt.re

16 Vgl. BGE 140 V r13 ff.
17 V8l. Art. 42q-.q""' ]it. a und b IVG
18 Vgl. Art.29*p!5 Abs. lAHV(i.
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19 Siehe dazu Careum, Betreuungszulagen und Ent_

lastungsangebote für betreuende und pfleSende An-
gehörige. Schweizweite Bestandsauf nahmen. Bericht
vom 30. April 2014, S. l0 und 36 ff.

ß stamptt verLag


